Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift fur Armee und Kader mit FHD-

Zeitung

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat

Band: 26 (1950-1951)

Heft: 18

Artikel: Ausserordentliche Militardienstleistungen zur Erhaltung der
Kriegsbereitschaft im Jahre 1952

Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-706068

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.03.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-706068
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Der Schweizer Soldat

ZEITSCHRIFT ZUR FORDERUNG DER WEHRHAFTIGKEIT UND DES WEHRSPORTES

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft ,,Schweizer Soldat® Ziirich 1. Redaktion: E. Mockli, Adj.-Uof., Postf. Ziirich-HB. 2821, Tel. 56 71 61.
Administration, Druck u. Expedition: Aschmann & Scheller AG., Ziirich 1, Tel. 32 71 64. Post-Konto VIII 1545. Abonnement Fr. 8.— im Jahr.

Erscheint am 15. und Letzten des Monats

1%

XXVI. Jahrgang 31. Mai 1951

AuBerordentliche Militiirdienstleistungen zur Erhaltung der
Kriegshereitschaft im Jahre 1952

Der Bundesrat wird die von den
eidgenossischen Riten beschlossene
neue Truppenordnung im nichsten
Winter durchfithren. Die Reorgani-
sation des Heeres bringt — wie der
Bundesrat in einer Botschaft an die
eidgenossischen Rite iiber die Dienst-
leistungen im Jahre 1952 ausfiihrt
— eine umfangreiche Umschichtung
in einer groflen Zahl von Einheiten
und Stiaben. Die sich daraus ergeben-
den zeitweiligen Nachteile miissen
mit Riicksicht auf die gegenwirtige
militirpolitische Lage der Schweiz
moglichst rasch beseitigt werden. Der
Bundesrat betont daher in seiner
Botschaft, dal im Jahre 1952 nicht
mit den ordentlichen gesetzlichen
Militirdienstleistungen auszukommen
ist, da eine bedeutende Zahl von
Wehrmannern innert einer kurzen
Zeitspanne mit neuen Waffen und
Geriiten sowie mit der neuen Organi-
sation vertraut gemacht werden muf.
Der Bundesrat beantragt deshalb
den eidgenossischen Riten einen Be-
schluB iiber dringliche und aufler-
ordentliche Dienstleistungen, die im
Interesse der Erhaltung der Kriegs-
bereitschaft der schweizerischen Ar-
mee fiir das Jahr 1952 als notwendig
erachtet werden.

Die Truppen des Auszuges wer-
den nach den Bestimmungen der
Militirorganisation bekanntlich all-
jihrlich zum Wiederholungskurs
(WK) einberufen, wobei jedoch nur
die Wehrminner einer beschrinkten
Anzahl von Jahrgingen einzuriicken
haben. Bei jenen Truppen, deren
Organisation grofle Verinderungen
erfihrt, beantragt nun der Bundes-
rat, die ersten sechs Tage des drei-
wochigen Wiederholungskurses als
Einfiithrungskurs durchzufiihren, zu
welchem auch diejenigen Dienst-
pflichtigen einzuriicken haben, die
im Jahre 1952 nicht WK-pflichtig
sind. Ausgenommen davon sollen nur
die beiden iltesten Jahrginge blei-
ben.

Rund 100000 Mann betroffen

Ein solcher Einfiithrungskurs ge-
niigt aber nicht fiir die Truppen, die
fiir eine neue Verwendung umge-
schult werden miissen. In diesen
Fillen sind eigentliche Umschulungs-
kurse von zwei oder drei Wochen
Dauer notwendig, die teils zentral
abzuhalten sind, teils im Truppen-
verband durchgefiihrt werden kon-
nen.

Die Einheiten der Infanterie-, der
Fliegerabwehr-, der Genie-, Ueber-
mittlungs- und Sanititstruppen, fiir
die ein Einfiihrungskurs beantragt
wird, konnten somit in der ersten
Woche der Wiederholungskurse des
nichsten Jahres iiber anniahernd
volle Bestinde verfiigen. Sie wiirden
aber in der zweiten und dritten WK-
Woche nur noch die ordentlichen
WK-Bestinde aufweisen.

Unter den Truppenkorpern der
Landwehr kommt den Grenz-,
Festungs- und Réduit-Brigaden un-
terstellten Einheiten und Stdben
ganz besondere Bedeutung zu. Im
Hinblick auf die bevorstehende
Durchfiihrung der neuen Truppen-
ordnung ist fiir das laufende Jahr
auf die Durchfiihrung von Ergin-
zungskursen dieser Truppen verzich-
tet worden. Dafiir sollen nichstes
Jahr simtliche Grenz-, Festungs- und
Réduit-Brigaden in der neuen Glie-
derung einen Erginzungskurs in der
Dauer von zwei Wochen leisten. Da-
durch lassen sich zusitzliche Dienst-
leistungen fiir diese Truppen ver-
meiden. Ebenso sollen im Jahre 1952
alle neu aufzustellenden Fliegerab-
wehr-Kompagnien der Landwehrin-
fanterie zu einem Erginzungskurs
von 20 Tagen Dauer einberufen wer-
den. Davon ausgenommen sind die-
jenigen Einheiten, deren Organisa-
tion schon in den SchieBkursen des
laufenden Jahres weitgehend vorbe-
reitet werden kann. Fiir die iibrigen
Landwehrtruppen beabsichtigt der
Bundesrat, Erginzungskurse im Drei-
jahresturnus anzuordnen. Besondere

Musterungen werden nur fiir das
Motorfahrerpersonal der Motortrans-
portkolonnen vorgesehen.

Von den Truppen des Landsturmes
sind die Territorial-Kompagnien be-
reits im Jahre 1950 aufgestellt und
zu Organisationsmusterungen einbe-
rufen worden. Nach Einfithrung der
neuen Truppenordnung sind nach
Auffassung des Bundesrates Organi-
sationsmusterungen fiir die Veteri-
nirtruppen notwendig. Dagegen er-
scheint es als angezeigt, zu den Wie-
derholungskursen der Luftschutz-
truppen und der Materialkompa-
gnien sowie zu den Erginzungskur-
sen der Munitionskompagnien auch
die in diesen Formationen eingeteil-
ten Landsturmsoldaten fiir die Dauer
von drei Tagen einzuberufen.

Die Einfiihrung in die Handha-
bung neuer Waffen und Gerite wird
vorwiegend in den ordentlichen Wie-
derholungskursen und Erginzungs-
kursen erfolgen konnen. So werden
im Jahre 1952 13 Artillerie-Abtei-
lungen ohne zusitzliche Dienstlei-
stungen auf neue Geschiitze umge-
schult. In anderen Fillen setzt die
Umschulung im WK oder Ergin-
zungskurs voraus, dall wenigstens

die Offiziere — zum Teil auch die
Unteroffiziere — vorher in einem
besonderen Umschulungskurs die

neue Waffe oder das neue Gerit
griindlich kennenlernen.

Fiir die Ausbildung der Angehori-
gen des Hilfsdienstes wird der Bun-
desrat mit-besonderer Botschaft eine
grundsitzliche Regelung vorschlagen.
Nach seinem BeschluBentwurf kon-
nen gemifl diesen Ausfithrungen
die im Jahre 1952 nicht WK-pflich-
tigen Angehorigen der Jahrginge
1918—1931 der Fiisilier- und Schiit-
zenbataillone, der Sappeur- und
Pontonierbataillone, der Telegraphen-
kompagnien und der Sanititsabtei-
lungen im Jahre 1952 zu einem Ein-
fiihrungskurs in der Dauer von sechs
Tagen, Unteroffiziere zudem zu ei-
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nem Kadervorkurs von zwei Tagen
einberufen werden. Aehnliches gilt
fiir die nicht erginzungskurspflich-
tigen Angehorigen der Jahrginge
1906—1931 der Fliegerabwehrtrup-
pen, gewisser Motorfunkerkompa-
gnien, der Festungsibermittlungs-
kompagnien und der Réduitiiber-
mittlungskompagnien.

Die im Jahre 1952 nicht WK-
pflichtigen Angehorigen des Rad-
fahrerbataillons 9, die Trainoffiziere,
-Gefreiten und -Soldaten, die Solda-
ten der Sappeurbataillone sowie die
Angehorigen der StraBenpolizeikom-
pagnien konnenl952 zu einem Um-
schulungskurs von 20 Tagen Dauer,

die Unteroffiziere zudem zu einem
Kadervorkurs von zwei Tagen ein-
berufen, werden.

Die Angehorigen der Jahrginge
1894—1903 der Luftschutztruppen,
der Munitionskompagnien, der Ma-
terialkompagnien und der Stibe der
Materialbataillone konnen im Jahre
1952 zu einem Einfiithrungskurs in
der Dauer von drei Tagen einberu-
fen werden; ferner Offiziere und
Unteroffiziere der Nachrichtenkom-

pagnien (Landwehr) in einen Kurs

fiir Funkerdienst in der Dauer von
sechs Tagen; sodann Dienstpflich-
tige der Landwehr aller Truppen-
gattungen und Dienstzweige zu ei-

nem Kurs zur Umschulung zum Mo-
torfahrer in der Dauer von 20 Tagen.

Offiziere und Unteroffiziere aller
Truppengattungen und Dienstzweige
sowie der Dbisherigen Luftschutzor-
ganisationen, die in der Luftschutz-
truppe eingeteilt werden, konnen im
Jahre 1952 zu einem Umschulungs-
kurs in der Dauer von 13 Tagen ein-
berufen werden.

Von den vorgenannten auBeror-
dentlichen Dienstleistungen werden
zusitzlich zu den ordentlichen WK-
Bestinden rund 100000 Mann be-
troffen. Die zusitzlichen Kosten
werden vom Bundesrat mit 5,3 Mil-
lionen Franken veranschlagt. )

Unser Armeesanititsdienst im Rahmen der neuen Truppenordnung

Der Oberfeldarzt, Herr Oberstbri-
gadier Meuli, bot der Presse kiirz-
lich Gelegenheit, im Hause der Rot-
kreuzkolonnen in Bern und dessen
Umgebung aus eigener Anschauung
den Sanititsdienst unserer Armee
und die durch die neue Truppen-
ordnung bedingten verénderten Ver-
hiltnisse und Wandlungen niéher
kennen zu lernen.

Der totale Krieg verlangt, da3 dem
Schutze der Zivilbevolkerung und
ihrer arztlichen Versorgung und Be-
treuung ebenso Rechnung getragen
wird wie dem Kranken- und Ver-
wundetendienst fiir die Angehorigen
der Armee. Die Gesunderhaltung der
Truppe ist im Krieg eine schwer zu
l6sende Aufgabe, weil die Heilungs-
moglichkeiten stark eingeschrinkt
sind und jeder wegen Krankheit oder
Verwundung  ausfallende = Mann
schwer zu ersetzen ist. Ein taug-
licher Feldsanititsdienst muf3 be-
reits in Friedenszeiten zuverlissig
organisiert werden; ihn im Ernst-
fall improvisieren zu wollen, wire
ein undurchfithrbares Problem. Die
Sanitiatstruppe ist eine Hilfstruppe
der Kombattanten und hat sich im
Rahmen der Heeresorganisation ein-
zufiigen.

Nicht weniger wichtig als Bewaff-
nung und Ausbildung sind Armee-
sanititsdienst und Kriegshygiene.
Fiir die Moral der kiampfenden
Truppe ist ein gut funktionierender
Kranken- und Verwundetendienst

von groBter Bedeutung. Der Soldat,
der davon iiberzeugt ist, dal er im

Notfall auf rasche und zweckmiBige
arztliche Hilfe rechnen kann, wird
grof3te Anforderungen und schwerste
Belastungen tragen.

Fiir den Wehrmann ist es trostlich
zu erfahren, dafl dank den Fort-
schritten des Kriegssanititsdienstes
im zweiten Weltkrieg nur noch 2 bis
3 Prozent der eingelieferten Verwun-
deten starben, wihrend es im ersten
Weltkrieg noch mindestens 7,5 Pro-
zent waren. In England und in den
USA sind bis 95 Prozent der Inva-
liden des zweiten Weltkrieges wieder
in den Arbeitsproze3 eingegliedert
worden. . . :

Der Sanititsdienst unserer Armee
hat sich schon bis heute bemiiht,
in Erfiillung seiner Aufgabe mit ei-
nem Minimum an Kosten ein Maxi-
mum an Erfolg zu erreichen. Er hat
jihrlich inSchulen und Kursen rund
230000 Mann zu betreuen, die zur Ge-
sunderhaltung ihm iiberwiesen sind,
und erfiillt diese Aufgabe mit einem
Aufwand von 10 Rappen pro Mann
und Soldtag. Bedenkt man, daf3 hier-
in rund 80000 Réntgenaufnahmen
und Tuberkulinproben bei Rekruten
inbegriffen sind, so muf} dieser Auf-
wand als auBlerordentlich gering be-
zeichnet werden.

In der neuen Truppenordnung ist
in Beriicksichtigung gezogen worden,
daB} im Kriegsfall mit einer sehr viel
groBBeren Zahl von Verwundeten und
vor allem von liegend zu transpor-
tierenden Verwundeten zu rechnen
ist, als bisher angenommen wurde.
Entsprechend der allgemeinen Re-
duktion der Truppenbestinde sieht
sich auch die Armeesanitit vor die
Aufgabe gestellt, mit einer kleineren
Anzahl von Angehorigen der Sani-
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Der Gepickwagen als chirurgische Abtei-
lung; rechts neben der Sauerstoffflasche das
neue Narkose-Geriit.

Die Kiiche im Gepickwagen. >

tatstruppe bedeutend leistungsfihi-
ger zu sein. Diese erhohte Leistungs-
fahigkeit ist erreicht worden da-
durch, dafl konsequent nach den
Grundsatz des «richtigen Mannes am
rechten Platz» gehandelt wurde. Au-
Berdem wurden die Pferdefuhrwerke
durch geeignete Motorfahrzeuge in
groBerer Zahl ersetzt und die Ver-
wundetentransportmittel  allgemein
verbessert. Lediglich fiir die Ge-
birgssanitits-Kompagnien wurde die
zusitzliche Zuteilung von Saumtie-
ren aufrecht erhalten. Die Zahl der
Sanitits-Eisenbahnziige ist verklei-
nert worden, unter zweckmiBiger
Modernisierung. Zahlreiche Neue-
rungen unserer Armeesanitit sind
zuriickzufithren auf die Auswertung
von kriegsmedizinischen Erfahrun-
gen, so vor allem auf dem Gebiete
der Kriegschirurgie, der Narkose,
der Schmerzbekampfung, der Wie-
derbelebung, der Infektionsprophy-
laxe, der Schockbekampfung und des
Blutersatzes.

Der Armeesanititsdienst hat sich
der ihm iibertragenen Aufgabe des
Schutzes und der Abwehr gegen
Atomwaffen, gegen biologische und
chemische Kampfstoffe (ABC-Waf-
fen) mit Eifer und Geschick ange-
nommen und eine Organisation ge-
schaffen, die ihrer Aufgabe aller
menschlichen Voraussicht nach ge-
wachsen sein wird.

Es wiirde zu weit fiithren, an die-
ser Stelle alle Aenderungen auffiih-
ren zu wollen, die zufolge der neuen
Truppenordnung fiir unseren Mili-




	Ausserordentliche Militärdienstleistungen zur Erhaltung der Kriegsbereitschaft im Jahre 1952

